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Beitrittserklärung
Ich/wir beantragen die Mitgliedschaft im Tennisclub Bingen e.V. Die Vereinssatzung und die Regeln der Spiel- und Platzordnung bekommen ich/wir nach Anmeldebestätigung und erkenne(n) diese an. (Satzung und Regeln gehen bei Bestätigung der Mitgliedschaft in Ihr Eigentum über). Teil der Beitrittserklärung sind die Hinweise und Erklärungen zum Datenschutz, Merkblatt zu den Informationspflichten(Anlage 1), Einwilligungserklärung für Veröffentlichung der Daten im Internet (Anlage 2)
Aktive Mitgliedschaft  
Passive Mitgliedschaft
Schnuppermitgliedschaft
Name                                          Vorname                                          Geburtsdatum 
Staatsangehörigkeit         deutsch              andere, bitte angeben 
Name                                          Vorname                                          Geburtsdatum 
Staatsangehörigkeit         deutsch              andere, bitte angeben 
Straße, Nr.                                           Postleitzahl, Wohnort 
Beitrag Euro 
Jahresbeiträge und Schnupperbeiträge siehe Rückseite
Liegt ein Ausbildungsverhältnis vor?
Telefon-Nr. 
Handy
E-Mail: 
@
Einzelmitglied (1. Kind bis einschl.9 Jahre frei, wenn ein Elternteil Mitglied)
130,00
Ehepartner/Lebensgemeinschaften (1. Kind bis einschl.9 Jahre frei, wenn ein Elternteil Mitglied)
190,00
Kinder/Jugendliche 10-15 Jahre
40,00
Schüler/Studenten/Azubis 16-25 Jahre
75,00
Passiv
25,00
Schnuppermitgliedschaft jeweils die Hälfte
Das Kennwort zu dem Mitgliederbereich auf der Homepage www.tc-bingen.de wird mit der Beitrittsbestätigung mitgeteilt.
Schlüssel zur Tennisanlage
Jedes  Mitglied erhält  einen  Schlüssel  zur  Tennisanlage.  Bei  Familien/Geschwister  besteht  die  Möglichkeit,mehrere Schlüssel zu empfangen. 
Ich benötige
Schlüssel (bitte Ziffer eintragen oder ankreuzen)
keinen Schlüssel.
Mit dem 1. Beitrag werden € 6 als Pfand je Schlüssel vom Beitragskonto abgebucht. Bei Austritt und Abgabe des Schlüssels wird das Pfand erstattet.
Jedes Mitglied ab 12 Jahre (Geburtsjahrgang) ist zur Ableistung von 7 Arbeitsstunden (Kinder/Jugendliche 5 Stunden) im Jahr verpflichtet. Bei Nichtleistung werden am 01.11.des Jahres € 15 pro nicht geleistete Arbeits-stunde vom Beitragskonto abgebucht. Im Schnupperjahr entfällt die Ableistung von Arbeitsstunden.
Kündigung
Die Kündigung der Mitgliedschaft kann nur jeweils schriftlich zum 31.12. eines jeden Jahres erfolgen.Die Schnuppermitgliedschaft geht in eine aktiveMitgliedschaft über, wenn bis zum 31.12. des Beitrittsjahres nicht schriftlich beim Vereinsvorsitzenden des Tennisclubs gekündigt wird.
Ort, Datum, Unterschrift, bei Minderjährigen der Erziehungsberechtigte 
Die Erziehungsberechtigen sind damit einverstanden,dass Jugendliche ab 16 Jahre (Geburtsjahrgang) das Wahlrecht bei  der  Mitgliederversammlung  ausüben  dürfen.Bei  Kindern  und  Jugendlichen  unter  18  Jahren  ist  ein sportärztliches  Attest  beizufügen.Die  personenbezogenen  Daten  werden  im  Rahmen  der  Mitgliederverwaltung innerhalb des Vereins verwendet. Das Mitglied bzw. die Eltern sind damit einverstanden,dass eventuelle Bildmaterialien veröf-fentlicht werden.
Bitte wenden
Jahresbeiträge
Einzelmitglied
€ 130
(1. Kind bis einschlich 9 Jahre frei, wenn ein Elternteil Mitglied)
Ehepaare/Lebensgemeinschaften
€ 190
(1. Kind bis einschl.9 Jahre frei, wenn ein Elternteil Mitglied)
Kinder/Jugendliche 10-15 Jahre
€   40
Schüler ab 16 Jahre/Studenten/Azubibis 25 Jahr
€   75
Passive Mitgliedschaft
€   25
Die Beiträge im Schnupperjahr
Einzelmitglied € 65, Ehepaare/Lebensgemeinschaften € 95, Kinder/Jugendliche € 20 und Schüler/Studenten/Auszubildende € 37,50
Einzugsermächtigung
Ich ermächtige den Tennisclub Bingen e.V. den Mitgliedsbeitrag jeweils von meinem
Geldinstitut: 
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Ort:
Kontoinhaber:
Vorname, Name (bitte ausschreiben)
IBAN: 
BIC: 
abzubuchen. Gleiches gilt für sonstige Kosten und Gebühren.
Unsere Gläubiger-ID: DE24ZZZ00000335448
Die Ermächtigung erlischt mit dem Austritt aus dem Tennisclub.
Ort, Datum, Unterschrift des Kontoinhabers
Mitgliedsnummer = Mandatsreferenz für Lastschrifteinzug
Stand: 10/2019
T
C
B
0
(wird vom Verein eingetragen)
Tennisclub Bingen e.V.
Anlage 1 zu Beitrittserklärung TC Bingen e.V.
Merkblatt zu den Informationspflichten nach Artikel 13Abs. 1 und Abs. 2 DS-GVO
Nach Artikel 13 Abs. 1 und Abs. 2 DSGVO hat der Verantwortliche einer betroffenen Person, 
deren Daten er verarbeitet, die in den Artikeln genannten Informationen bereit zu stellen. Dieser Informationspflicht kommt dieses Merkblatt nach.
1. Namen und Kontaktdaten des Verantwortlichen 
          Tennisclub Bingen e.V.
          Römerstraße 20
          72511 Bingen
gesetzlich vertreten durch den Vorstand nach § 26 BGB
          Wolfgang Tritschler
          Elogiusstraße 24
          72511 Bingen
          wolfgang@tritschlernet.de
2.Zwecke, für die personenbezogenen Daten verarbeitet werden:
l
Die personenbezogenen Daten werden für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnissesverarbeitet (z.B. Einladung zu Versammlungen, Beitragseinzug, Organisation des Sportbetriebes).
l
Ferner werden personenbezogene Daten zur Teilnahme am Wettkampf-, Turnier-und Spielbetrieb derLandesfachverbände an diese weitergeleitet.
l
Darüber hinaus werden personenbezogene Daten im Zusammenhang mit sportlichen Ereignissen einschließlich der Berichterstattung hierüber auf der Internetseite des Vereins, in Auftritten des Vereins in Sozialen Medien sowie auf Seiten der Fachverbände veröffentlicht und an lokale, regionale und überregionale Printmedien übermittelt.
3.Rechtsgrundlagen, auf Grund derer die Verarbeitung erfolgt:
l
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt in der Regel aufgrund der Erforderlichkeit zur Erfüllung eines Vertrages gemäß Artikel 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO. Bei den Vertragsverhältnissen handelt es sich in erster Linie um das Mitgliedschafts-verhältnis im Verein und um die Teilnahme am Spielbetrieb der Fachverbände.
l
Werden personenbezogene Daten erhoben, ohne dass die Verarbeitung zur Erfüllung des Vertrages erforderlich ist, erfolgt die Verarbeitung aufgrund einer Einwilligung nach Artikel 6 Abs. 1Lit. a) i.V.m. Artikel 7 DSGVO.
l
Die Veröffentlichung personenbezogenerDaten im Internet oder in lokalen, regionalen oder überregionalen Printmedien erfolgt zur Wahrung berechtigter Interessen des Vereins (vgl. Artikel 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO). Das berechtigte Interesse des Vereins besteht in der Information der Öffentlichkeit durch Berichtserstattung über die Aktivitäten des Vereins. In diesem Rahmen werden personenbezogene Daten einschließlich von Bildern der Teilnehmer zum Beispiel im Rahmen der Berichterstattung über sportliche Ereignisse des Vereins veröffentlicht.
4.Die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten:
l
Personenbezogene Daten der Mitglieder, die am Spiel-und Wettkampfbetrieb derLandesfachverbände teilnehmen, werden zum Erwerb einer Lizenz, einer Wertungskarte, einesSpielerpasses oder sonstiger Teilnahmeberechtigung an den jeweiligen Landesfachverbandweitergegeben.
l
Die Daten der Bankverbindung der Mitglieder werden zum Zwecke des Beitragseinzugs an das Bankinstitut Volksbank Bad Saulgau weitergeleitet.
5.Die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht möglich ist, die
Kriterien für die Festlegung der Dauer:
l
Die personenbezogenen Daten werden für die Dauer der Mitgliedschaft gespeichert.
Mit Beendigung der Mitgliedschaft werden die Datenkategorien gemäß den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen weitere zehn Jahre vorgehalten und dann gelöscht. In der Zeit zwischen Beendigung der Mitgliedschaft und der Löschung wird die Verarbeitung dieser Daten eingeschränkt.
l
Bestimmte Datenkategorien werden zum Zweck der Vereinschronik im Vereinsarchiv gespeichert. Hierbei handelt es sich um die Kategorien Vorname, Nachname, Zugehörigkeit zu einer Mannschaft, besondere sportliche Erfolge oder Ereignisse, an denen die betroffene Person mitgewirkt hat. Der Speicherung liegt ein berechtigtes Interesse des Vereins an der zeitgeschichtlichen Dokumentation von sportlichen Ereignissen und Erfolgen und der jeweiligen Zusammensetzung der Mannschaften zugrunde.
l
Alle Daten der übrigen Kategorien (z.B. Bankdaten, Anschrift, Kontaktdaten) werden mit Beendigung der Mitgliedschaft gelöscht.
6
.
Der betroffenen Person stehen unter den in den Artikeln jeweils genannten Voraussetzungen die nachfolgenden Rechte zu:
l
das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO,
l
das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO,
l
das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO,
l
das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO,
l
das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DSGVO,
l
das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO,
l
das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DSGVO
l
das Recht, eine erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen zu können, ohne dass dieRechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitunghierdurch berührt wird.
7
.
Die Quelle, aus der die personenbezogenen Daten stammen:
Die personenbezogenen Daten werden grundsätzlich im Rahmen des Erwerbs der Mitgliedschafterhoben.
Ich habe die vorstehenden Informationen gelesen und bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenenDaten zu den angegebenen Zwecken erhoben und verarbeitet werden dürfen.
Ort und Datum:
Name:................................Vorname:...................................(Unterschrift)………………………
(Bei MinderjährigenUnterschrift eines Erziehungsberechtigten)
Stand:10/2019
Tennisclub Bingen e.V.
Anlage 2 zu Beitrittserklärung TC Bingen e.V.
Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von Mitgliederdaten im Internet
Der Tennisclub Bingen e.V.weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass:
l
Die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen,
l
die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und dieVerfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.
Das Vereinsmitglied trifft diese Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet freiwillig und kann seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand/ Vorsitzenden jederzeit widerrufen.
Erklärung:
„Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der Verein Tennisclub Bingen e.V.  folgende Daten zu meiner Person, freiwillige Angaben (ggfs. bitte ankreuzen):
l Vorname, Nachname
l Geburtsdatum
l Nationalität
l Anschrift
l Geschlecht
l E-Mail-Adresse
l Telefonnummer
l Handy-Nummer
l Fotos
l Funktion im Verein (nur bei Funktionsträgern)
l Sonstige Daten (z.B. Spielerpass-Nr., IDNr., Leistungsergebnisse, Leistungsklassen, Übungsleiterlizenzen,….)
wie angegeben auf der Internetseite www.tc-bingen.de des Vereins verwenden darf.“
Ort und Datum:
Name:.............................. Vorname:...................................
…………………………………………………………………….
Unterschrift
(Bei Minderjährigen
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten
)
Stand:10/2019
Elterninformation zur Prävention und zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexuellem Mißbrauch
An die Eltern unserer minderjährigen Vereinsmitglieder,
es war uns, seit der Gründung unseres Vereines, schon immer ein besonderes Anliegen, unseren jugendlichen Sportlern durch engagierte und gut ausgebildete Trainer, die Möglichkeit zu geben sich sportlich zu betätigen und das in einer für sie sicheren und behüteten  Umgebung.
Im Frühjahr 2017 wurden alle Vereine des Landkreises Sigmaringen zu Informations-veranstaltungen eingeladen. Hierbei ging es insbesondere um das Thema „Kinderschutz im Verein“ und „sexualisierte Gewalt“. Schutzmaßnahmen hierfür sind insbesondere im § 72a SGB VIII geregelt. Daraus ergab sich nun für alle Vereine die in der Kinder- und Jugendarbeit tätig sind und bei denen es auch Situationen gibt in denen es zwischen den Vereinsmitarbeitern und den Kindern und Jugendlichen zu körperlichen Kontakten kommen kann, einen enormen Handlungsbedarf, den wir mit nachstehenden Maßnahmen umsetzen:
1. Positionierung des Vereins und der Vorstandschaft
Der TC Bingen verurteilt jegliche Form von Gewalt auf das Äußerste, unabhängig davon ob sie körperlicher, seelischer oder sexualisierter Art ist.
2. Abschluss einer Vereinbarung nach § 72a SGB VIII mit dem Landratsamt Sigmaringen, Fachbereich Jugend am 13. Dezember 2017. Diese Vereinbarung regelt, wann Ehren- und Nebenamtliche ihre Tätigkeit im Verein aufgrund von Art, Intensität und Dauer des Kontaktes zu Kindern und Jugendlichen nur nach Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses nach den §§ 30 und 30 a Abs. 1 Bundeszentralregistergesetz (BZRG) ausüben dürfen. Im Vorfeld dieser Vereinbarung wurden die Tätigkeiten in den einzelnen Kinder- und Jugendmannschaften ermittelt, die für die Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses relevant sind.
3. Funktionsträger des TC Bingen mit Kontakt zu Kindern und Jugendlichen im Verein, sowie die Übungsleiter und Übungsleiterhelfer des TC Bingen verpflichten sich ein „erweitertes Führungszeugnis“, welches nicht älter als drei Monate sein darf, dem Vorstand zur Einsichtnahme vorzulegen. Das Führungszeugnis ist hinsichtlich der Kinder- und Jugendschutzparagraphen lt. Strafgesetzbuch auf Unbedenklichkeit zu prüfen. Sollten in einem Fall diesbezügliche Vorstrafen vermerkt sein, darf der Funktionsträger oder Übungsleiter bzw. Übungsleiterhelfer seine Tätigkeit nicht ausüben. Nach Ablauf von jeweils 3 Jahren ist erneut ein aktuelles erweitertes Führungszeugnis vorzulegen.
4. Präventions- und Schutzkonzept
4. a) Da diese Zeugnisse jedoch jeweils nur die Vergangenheit dokumentieren, erfolgt durch die Unterzeichnung eines Ehrenkodexes auch ein Versprechen in die Zukunft. Diese Regelungen gelten für die bisher in diesen Bereichen Tätigen sowie für neu hinzukommende Personen. Alle zu diesem Personenkreis zählenden Mitarbeiter erhalten zu ihrem Schutz einen Verhaltensleitfaden um Verdachtsfällen vorzubeugen. Für die Einhaltung dieser Regelungen ist der Vorsitzende oder eine von ihm hierzu beauftragte Person verantwortlich.
4. b) Einführung des Amtes Kinderschutzbeauftragte/r. Kinderschutzbeauftragte sind Vertrauenspersonen für alle Mitglieder. Es sollte immer ein Gremium von mindestens zwei geeigneten Personen sein. Sollte aus den Reihen der Mitglieder keine oder nicht genügend Bereitschaft zur Übernahme dieses Amtes bestehen, müssen dieses Mitglieder der erweiterten Vorstandschaft übernehmen. Für alle Kinderschutzbeauftragten gelten auch die Regelungen für Funktionsträger (s. Pkt. 3). Die Kinderschutzbeauftragten müssen in den Kinder- und Jugendgruppen bekannt gegeben werden.
4. c) Auch die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Verein ist ein wichtiger Bestandteil dieses Konzepts. In einem Informationsschreiben (Anlage 4 u. 4 a) an die Eltern wird die Positionierung des Vereins zu sexualisierter Gewalt deutlich gemacht. Es enthält außerdem die Maßnahmen und Vorkehrungen die von Seiten des Vereins unternommen wurden um die Kinder und Jugendlichen zu schützen, sowie Hinweise wie sie selbst mit dieser Thematik umgehen und auf Veränderungen bzw. Verhaltensänderungen achten sollten.
4. d) Funktionäre und Übungsleiter sowie deren Helfer sind über das Thema Kinderrechte informiert und tragen im Bedarfsfall mit dazu bei Kinder und Jugendliche zu stärken.
§         Selbstbewusste Kinder sind besser vor Missbrauch geschützt als andere. Auch deshalb lohnt es sich,           
         Kindern zu zeigen, dass sie sehr wertvoll sind!
§         Verängstige Deine Kinder nicht, denn mutige, starke und selbstbewusste Kinder sind am wirksamsten 
         vor Missbrauch geschützt!
§         Versuche den Eindruck zu vermeiden, dass Missbrauch die Zukunft zerstört!
§         Kinder sollen intelligenten Ungehorsam lernen!
§         Der beste Schutz liegt in einer sachlichen, altersgerechten Aufklärung!
4. e) Das Präventions- und Schutzkonzept soll durch Beschluss der Mitgliederversammlung in die Satzung unter § 22 Ordnungen aufgenommen werden und ist somit für alle Vereinsmitglieder verpflichtend und bindend.
Das Wohl  und die Unversehrtheit, an Körper, Seele und Geist, Ihres Kindes steht für uns, neben der sportlichen Ausbildung, an erster Stelle.
Aufklärung über präventives Verhalten durch die Eltern
Die wichtigste und effektivste Prävention ist elterliche Liebe, Zuneigung, Nähe und Zärtlichkeit!
Präventionsarbeit ist besonders dann sehr erfolgreich, wenn die Eltern mit den Themen „sexualisierte Gewalt“ und „Sexualität“ möglichst offen und unverkrampft umgehen. 
Kinder werden sich eher öffnen, wenn diese Themen im Elternhaus kein Tabu darstellen und ein ungezwungenes Sprechen über Sexualität selbstverständlich ist.
§         Kinder dürfen Berührungen ablehnen, die ihnen unangenehm sind!  
         --> Selbst wenn es der gut gemeinte Kuss der Großtante ist.
§         Ein Geschenk erfordert NIE eine Gegenleistung! --> Kindern muss klar sein, dass sie für ein 
         erhaltenes Geschenk nicht zu einem „Gegengeschenk“ aufgefordert oder gar gezwungen werden 
         dürfen.
§         Du stehst voll und ganz hinter ihnen! --> Mache anderen Menschen klar, dass Du selbst die Grenzen 
         Deiner Kinder achtest und mache damit deutlich, dass Du dies auch von anderen erwartest und 
         notfalls einforderst.
§         Sie haben vielfältige (Kinder-) Rechte! --> Tritt für die Rechte Deiner Kinder ein und unterstütze diese 
         darin dies auch selbst zu tun.
Was die Kinder wissen sollten/müssen:
§         Sie müssen sich von einem Erwachsenen nicht alles gefallen lassen! --> Erwachsene sind nicht immer 
         im Recht. Durch „intelligenten Ungehorsam“ treten sie einem Erwachsenen nicht per se respektlos 
         gegenüber.
§         Es gibt auch „schlechte“ Geheimnisse! --> Ein Kind muss immer wissen, dass es ein Geheimnis, 
         welches sich schlecht anfühlt und welches das Kind belastet, weitersagen darf.
§         Sie haben jederzeit das Recht NEIN zu sagen! --> Kinder sollen erfahren wie es sich anfühlt, wenn ihr 
         Nein respektiert wird (Vorbildfunktion).
Mögliche Anzeichen sexualisierter Gewalt im Sport:
Eindeutige körperliche oder psychische Anzeichen, die auf sexualisierte Gewalt hindeuten könnten gibt es nicht. Es können aber Veränderungen bzw. Verhaltensauffälligkeiten bei Sportler/innen wahrgenommen werden, die auf jeden Fall ernst zu nehmen sind. Typische Verhaltensänderungen können sein:
§         Plötzliche Interessenlosigkeit
§         Rückzugstendenzen / passives Verhalten
§         Stimmungsschwankungen / emotionale Ausbrüche
§         Sexualisiertes Verhalten
§         Ruhelosigkeit / Nervosität
Kinder- und Jugendschutzbeauftragte im TC Bingen
Marc Weikert                                             Eva Natter-Ehrath
Am Lammkeller 29                                    Kirchberg 7
72511 Bingen                                             72511 Bingen
Tel.: 07571/683168                                    Tel.: 07571/12225
E-Mail: marc_weikert@gmx.de                  E-Mail: eljoos@t-online.de
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